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Das Strafverfahren bei Ladendiebstahl – verständlich erklärt 
 
Diese Darstellung erläutert den Ablauf eines Strafverfahrens wegen Ladendiebstahls. Sie 
dient dazu, im Einzelhandel die Verfahrenslogik, die Rolle der Beteiligten und die Ab-
schlussentscheidungen der Staatsanwaltschaft nachvollziehbar zu machen. Sie ergänzt 
die Checkliste zur Anzeigenaufnahme sowie das Hinweisblatt zur Anzeigeerstattung. 
 

1. Anzeige und Ermittlungsverfahren – kurzer Überblick 
 
Das Strafverfahren beginnt regelmäßig mit der Anzeige. Sie bildet die Grundlage des 
Ermittlungsverfahrens und bestimmt, welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Im 
Ermittlungsverfahren werden der Sachverhalt aufgeklärt, rechtlich gewürdigt und Be-
weismittel ausgewertet. Dabei können auch weitere bekannte Verfahren gegen die be-
schuldigte Person beigezogen und hinzuverbunden werden, etwa bei wiederholten Taten. 
 
Frage: Warum ist die Strafanzeige für das Strafverfahren so wichtig? 
 
Antwort: Die Strafanzeige ist der Ausgangspunkt des Verfahrens. Ohne Anzeige kann 
regelmäßig kein Strafverfahren geführt werden. Umfang und Qualität der Angaben 
beeinflussen, wie zügig und sachgerecht das Verfahren bearbeitet und abgeschlossen 
werden kann. 
 

2. Abschlussentscheidungen der Staatsanwaltschaft 
 
Nach Abschluss der Ermittlungen trifft die Staatsanwaltschaft eine gesetzlich 
vorgesehene Abschlussentscheidung. Diese erfolgt nicht willkürlich, sondern auf der 
Grundlage gesetzlicher Vorgaben und einheitlicher Maßstäbe, die für den Regelfall eine 
einheitliche Behandlung vergleichbarer Fälle sicherstellen. 
 
Abschlussentscheidung Bedeutung 

 
Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO Tatnachweis nicht ausreichend oder rechtliche 

Voraussetzungen fehlen 
 

Einstellung nach §§ 153, 153a StPO Gesetzlich geregelte Opportunitätsentschei-
dung bei geringer Schuld 
 

Einstellung nach § 154 StPO Zurückstellung oder Absehen von Verfolgung 
bei gleichzeitiger schwerer Straftat 
 

Strafbefehl Schriftliche Verurteilung ohne Verhandlung 
 

Anklage Öffentliche Hauptverhandlung vor Gericht 
 
Frage: Warum sehen wir vor allem Einstellungen? 
 
Antwort: Einstellungen sind gesetzlich vorgesehen und an klare Voraussetzungen 
gebunden. Neben Einstellungen mangels Tatnachweises (§ 170 Abs. 2 StPO) kommen 
insbesondere gesetzlich geregelte Einstellungen aus Gründen der Verfahrensökonomie 
in Betracht. Dazu zählen Einstellungen bei geringer Schuld (§§ 153, 153a StPO) sowie 
Entscheidungen nach § 154 StPO, wenn die Verfolgung einer Tat gegenüber einer 
anderen, schwerer wiegenden Straftat zurücktritt. Die Staatsanwaltschaft ist dabei an 
Recht und Gesetz sowie an einheitliche Vorgaben gebunden. 
 
Zu berücksichtigen ist hier aber, dass das Gesetz unterschiedliche Regelungen zur Infor-
mation der Beteiligten vorsieht. Über eine Einstellung des Verfahrens sind Anzeigen-
erstatter und Geschädigte regelmäßig zu benachrichtigen. Dagegen ist bei der Erhebung 
der öffentlichen Klage oder bei dem Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gesetzlich keine 
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entsprechende Benachrichtigung vorgesehen. Dies erklärt, warum Einstellungen häufig 
wahrgenommen werden, andere Verfahrensabschlüsse dagegen nicht. 
 

3. Der Strafbefehl – effizient und verbindlich 
 
Ein erheblicher Teil der Verfahren wegen Ladendiebstahls wird durch Strafbefehl 
abgeschlossen. Der Strafbefehl ist eine Verurteilung und steht einem Urteil gleich, wenn kein 
Einspruch eingelegt wird. Er ermöglicht eine zügige Ahndung ohne öffentliche 
Hauptverhandlung. 
 
Frage: Was bedeutet ein Strafbefehl – und warum ist er so häufig? 
 
Antwort: Der Strafbefehl enthält eine konkrete Strafe, meist eine Geldstrafe. Er ist 
rechtskräftig, wenn kein Einspruch erfolgt, und dient der effizienten und konsequenten 
Strafverfolgung. 

 
4. Rolle des Einzelhandels, der Geschädigten und der Zeugen 

 
Der Geschäftsinhaber ist im Strafverfahren regelmäßig Geschädigter der Tat. 
Mitarbeitende und Ladendetektive nehmen häufig die Rolle von Zeugen ein. Beide Rollen 
sind für den Verfahrensablauf von zentraler Bedeutung. 
 
Zeugen sind verpflichtet, bei entsprechender Ladung auszusagen und wahrheitsgemäß 
Angaben zum Tatgeschehen zu machen. Eine rechtliche Bewertung wird von ihnen nicht 
erwartet. Erreichbarkeit und zeitnahe Rückmeldungen tragen wesentlich zu einem 
zügigen Verfahrensabschluss bei. 
 
Als Geschädigte bestehen Informationsrechte, insbesondere nach § 406d StPO. Danach 
können Informationen über den Stand und den Ausgang des Verfahrens erlangt werden. 
Diese Rechte müssen aktiv geltend gemacht werden. 
 
Frage: Welche Rolle hat der Einzelhandel als Geschädigter im Strafverfahren? 
 
Antwort: Der Einzelhandel ist im Strafverfahren Geschädigter der Tat und damit 
Verfahrensbeteiligter. Als solcher bestehen insbesondere Informationsrechte nach § 406d 
StPO, etwa zum Stand und zum Ausgang des Verfahrens. Diese Rechte werden nicht 
automatisch wahrgenommen, sondern müssen im Einzelfall aktiv geltend gemacht 
werden. 
 
Frage: Was können wir konkret dazu beitragen, dass Verfahren zügig und sachgerecht 
abgeschlossen werden? 
 
Antwort: Vollständige Angaben in der Anzeige, die Benennung erreichbarer Zeugen sowie 
zeitnahe Rückmeldungen auf Nachfragen erleichtern die Bearbeitung und tragen zu einer 
konsequenten Strafverfolgung bei. 
 

5. Einordnung 
 
Das Strafverfahren bei Ladendiebstahl folgt klaren gesetzlichen Strukturen. 
Abschlussentscheidungen der Staatsanwaltschaft folgen dieser Systematik und sind auf 
eine effiziente und wirksame Strafverfolgung ausgerichtet. Eine sachgerechte Anzeige 
und aktive Mitwirkung des Einzelhandels leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. 
 
Jede Strafanzeige ist dabei von Bedeutung. Sie ermöglicht es, Tatmuster zu erkennen, 
Wiederholungstaten einzuordnen und Vorbelastungen zu berücksichtigen. Auch etwa für 
Fragen der Strafzumessung oder bei Entscheidungen über laufende Bewährungen kann 
jede einzelne Tat rechtlich relevant sein, selbst wenn der jeweilige Verfahrensabschluss 
nach außen nicht sichtbar wird. 

 


